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Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt für die Zuschrift vom 
10.Juni 1988 betreffend die Einführung der Bahn-Kontokarte durch Art.VII 
der 47.GG-Novelle. Danach werden mit Wirkung ab 1.Juli 1988 von den jewei­
ligen Dienststellen die für den Dienstreiseverkehr notwendigen Einzelfahr­
scheine auf österreichischen Bundesbahnen und Privatbahnen durch "Bahn­
Kontokarten" ausgestellt. Eine Verrechnung der Reisekosten auf Basis der 
Einzelfahrscheine erübrigt sich somit. 

Die erwähnte Zuschrift räumt aber dem Beamten die Möglichkeit ein, die 
Dienstreise entweder mit der Bahn-Kontokarte zu absolvieren oder sich "auf 
Wunsch des Beamten" den Schillinggegenwert ausbezahlen zu lassen. Aus der 
Zuschrift ergibt sich, daß den einzelnen Bundesdienststellen für Dienstrei­
sen der Beamten mit der Bahn-Kontokarte ein ermäßigter Fahrkilometer in 
Rechnung gestellt wird, nämlich für die zweite Klasse S 0,80, für die er­
ste Klasse S 1,20. Nicht ergibt sich aus der Zuschrift auf welcher Basis 
der Schillinggegenwert anstelle der Bahn-Kontokarte mit dem Beamten abzu­
rechnen ist. Erhält dieser die Kosten eines Einzelfahrscheines, den er 
sich am Bahnschalter besorgt hat, ersetzt oder erhält er lediglich den 
Schillinggegenwert einer - ermäßigten - Bahn-Kontokarte. Wenn den Beamten 
schon eine diesbezügliche Wahlmöglichkeit eingeräumt wird, dann soll diese 
auf den Geldersatz der ermäßigten Kosten der Bahn-Kontokarte eingeschränkt 
werden. Dies im Interesse des Finanzhaushaltes des Bundes und zur Vermei­
dung von Mißverständnissen urd Gestaltungsmöglichkeiten. 

Wien, am 28. Juli 1988 
DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUPPICH 
Präsident 
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